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Übungsfall 1 
 

Das Handelsunternehmen H mit Sitz in Schweden ist europaweit vertreten und möchte 
frischen Wind in das Geschäft in den Niederlanden bringen. Dafür soll eine alte Filiale dort 
geschlossen und eine neue eröffnet werden. Für die Neueröffnung wendet sich der 
zuständige Vertreter der H an das Unternehmen M mit Sitz in Deutschland, das sich auf 
Filialgründungen internationaler Handelsketten in Deutschland und den Benelux-Staaten 
spezialisiert hat. M besitzt einige vielversprechende Grundstücke in den Niederlanden, die 
als Standorte für H in Betracht kommen. H hatte bereits bei der letzten Filialgründung in 
Deutschland mit M zusammengearbeitet. Der Vertrag war damals auf ausdrücklichen 
Wunsch der H schwedischem Recht unterstellt worden, um das strenge deutsche AGB-
Recht zu meiden. 
 
Am 28.06.2010 treffen sich die zuständigen Vertreter der H und M auf einem der 
Grundstücke der M in den Niederlanden. Sie schließen einen Rahmenvertrag für ihre 
Kooperation. Der Vertrag enthält keine Rechtswahlklausel. In dem Rahmenvertrag 
vereinbaren H und M Folgendes: M soll eine Marktanalyse in den Niederlanden durchführen, 
um unter ihren Grundstücken den besten Standort für die neue Filiale der H zu ermitteln. 
Dieses Grundstück wird H dann von M pachten; die genauen Konditionen können aber erst 
vereinbart werden, wenn das Grundstück feststeht. Außerdem soll M ein Gutachten zu den 
zu erwartenden Kosten ausarbeiten, insbesondere den in den Niederlanden anfallenden 
Steuern. Weiterhin vereinbaren H und M, dass H ihre alten Filialräumlichkeiten in den 
Niederlanden als Büro an M vermieten wird. Die jeweils anfallenden Miet- bzw. Pachtzinsen 
sollen gegeneinander verrechnet werden können. Auch hier muss man sich über die 
genauen Konditionen aber noch einigen.  
Bei diesem Vertrag äußert der Vertreter der H nicht den Wunsch, schwedisches Recht 
anzuwenden. 
 
Welches Recht ist auf den Rahmenvertrag anwendbar?  
 



Lösungsskizze 
 

A. Hier könnte ein Sachverhalt mit Auslandsberührung vorliegen, sodass das 
anwendbare Recht gem. Art. 3 EGBGB nach den Vorschriften des internationalen 
Privatrechts zu bestimmen wäre. Die beteiligten Unternehmen haben ihre Sitze in 
verschiedenen Staaten (Schweden und Deutschland) und verhandeln über Aspekte einer 
Filialgründung in einem dritten Staat (Niederlande). Ein Sachverhalt mit 
Auslandsberührung liegt also vor. Das anwendbare Recht ist nach den Vorschriften des 
internationalen Privatrechts zu bestimmen. 

 
B. Vereinheitlichtes Sachrecht, das auf den vorliegenden Fall Anwendung finden könnte, 

ist nicht ersichtlich. 

 
C. Zu prüfen ist daher, welche Kollisionsnorm auf den Sachverhalt Anwendung findet.  

I. (Grobqualifikation:) H und M haben einen Vertrag geschlossen, d.h. zwischen ihnen 
besteht ein vertragliches Schuldverhältnis. 

II. Gemäß Art. 3 Nr. 1 EGBGB ist vorrangig zu prüfen, ob die Rom I- oder Rom II-
Verordnungen anwendbar sind. Hier könnte die Rom I-VO anwendbar sein, Art. 3 
Nr. 1 b) EGBGB.  
1. Dafür müsste zunächst der sachliche Anwendungsbereich eröffnet sein. 

Nach Art. 1 I gilt die Rom I-VO für vertragliche Schuldverhältnisse in Zivil- und 
Handelssachen, die eine Verbindung zum Recht mehrerer Staaten aufweisen. 
Wie oben gezeigt, berührt der Fall das Recht mehrerer Staaten. Der Begriff 
des vertraglichen Schuldverhältnisses i.S.d. Rom I-VO ist 
gemeinschaftsrechtlich-autonom auszulegen. Für eine vertragliche Einordnung 
ist – in Abgrenzung zum Anwendungsbereich der Rom II-VO sowie in 
Konkordanz zur Brüssel Ia-VO (vgl. Erwägungsgrund 7 der Rom I-VO) – 
entscheidend, dass das Schuldverhältnis auf einer freiwillig eingegangenen 
Verpflichtung der Parteien beruht (vgl. MüKoBGB/Martiny, 8. Aufl. 2021, Art. 1 
Rom I-VO Rdn. 7; Grüneberg/Thorn, 81. Aufl. 2022, Art. 1 Rom I-VO Rdn. 2 f.). 
H und M haben den Rahmenvertrag freiwillig miteinander geschlossen. 
Zwischen ihnen besteht also ein vertragliches Schuldverhältnis gem. Art. 1 I 
Rom I-VO. Es ist auch im Bereich der Zivil- und Handelssachen angesiedelt. 
Da keine der Ausnahmen nach Art. 1 II Rom I-VO einschlägig ist, ist der 
sachliche Anwendungsbereich der Rom I-VO eröffnet 

 
Anm: Die Prüfung, ob eine Ausnahme des Art. 1 II lit. i) Rom I-VO einschlägig ist 
(vorvertragliche Schuldverhältnisse) (weil M und H sich verpflichten, erst zu einem 
späteren Zeitpunkt zu pachten bzw. zu mieten), ist zu verneinen, da diese 
Verpflichtungen ja bereits einen Vertrag darstellen und nicht mehr unter 
„Verhandlungen vor Abschluss eines Vertrags“ fallen. 
 

2. Weiterhin müsste der zeitliche Anwendungsbereich eröffnet sein. Nach 
Art. 28 findet die Rom I-VO Anwendung auf Verträge, die nach dem 
17.12.2009 geschlossen wurden. H und M einigten sich am 28.06.2010, 
sodass der zeitliche Anwendungsbereich der Rom I-VO eröffnet ist. 

III. Zwischenergebnis: Die Rom I-VO ist anwendbar 
 

D. Bestimmung des anwendbaren Rechts nach der Rom I-VO1 
I. D und F könnten eine Rechtswahl getroffen haben, Art. 3. 

1. Eine ausdrückliche Rechtswahl, Art. 3 I S. 2, 1. Alt., wurde nicht getroffen 
2. Sie könnte sich eindeutig aus den Umständen des Falles ergeben, Art. 3 I S. 

2, 2. Alt. Mehrere Indizien müssten dafür zweifelsfrei auf dieselbe 
Rechtsordnung verweisen. 

 
1 Alle folgenden Artt. sind, soweit nicht anderweitig gekennzeichnet, solche der Rom I-VO. 



a) Relativ starkes Indiz: vorherige Abwicklung eines gleichartigen 
Vertrages nach bestimmtem, nämlich schwedischem Recht 

b) Aber: Ausdrücklich, um deutsches Recht zu meiden. Unklar, von der 
Anwendbarkeit welchen Rechts H diesmal ausging 

c) Außerdem wurde Vertrag in den Niederlanden geschlossen. Daher 
verbleiben Zweifel. Die Umstände des Falles weisen nicht eindeutig 
genug auf eine Rechtsordnung hin. 

d) ZE: Keine konkludente Rechtswahl 
 
Anmerkung: A. A. nur bei guter Argumentation vertretbar. Dann sollte ein 
Hilfsgutachten erstellt werden. 

 
II. Mangels einer Rechtswahl ist die objektive Anknüpfung nach der Rom I-VO zu 

prüfen. 
1. Der Vertrag könnte einem der in Art. 4 I genannten Vertragstypen 

zuzuordnen sein. Allerdings besteht der Rahmenvertrag offensichtlich aus 
mehreren Elementen: Die Verpflichtungen der M, eine Marktanalyse und ein 
Kostengutachten zu erstellen, könnten Dienstleistungsverträge i.S.v. 
Art. 4 I lit. b) sein. Die Versprechen der H, zukünftig ein Grundstück der M in 
den Niederlanden zu pachten und ihr außerdem eine alte Filiale zu vermieten, 
könnten Verträge über Miete bzw. Pacht unbeweglicher Sachen i.S.v. 
Art. 4 I lit. c) sein. Ungeachtet dessen, ob die einzelnen Elemente tatsächlich 
unter die genannten Vertragstypen subsumierbar sind, zeigt die Auflistung, 
dass der Vertrag als Ganzes jedenfalls nicht einem der Typen des Art. 4 I 
zuzuordnen ist. Er ist ein Mischvertrag und muss daher nach Art. 4 II 
angeknüpft werden. 

 
Anm.: Dieser Lösungsvorschlag ist zeitsparend. Es kann hier auch vertieft 
geprüft werden, wenn man trotzdem zu einer vollständigen Lösung gelangt, 
ohne hier einen zu starken Schwerpunkt zu setzen. Die Marktanalyse und das 
Gutachten sind Dienstleistungen i.S.v. Art. 4 I lit. b). Es sollte thematisiert 
werden, dass die Verpflichtungen der H und M zur zukünftigen Pacht bzw. 
Miete Vorverträge darstellen („genaue Konditionen müssen noch vereinbart 
werden“) und daher nicht direkt unter Art. 4 I lit c) subsumierbar sind. Sollte dies 
nicht erkannt werden, führt es aber zu keinem abweichenden Lösungsweg, da 
Art. 4 II auch für den Fall anwendbar ist, dass der Vertrag mehrere der in Art. 4 
I genannten Vertragstypen umfasst. 

 
2.  Bestimmung der charakteristischen Leistung, Art. 4 II 

a) Mangels Anknüpfungsmöglichkeit nach Art. 4 I ist gemäß Art. 4 II die für den 
Vertrag charakteristische Leistung zu ermitteln. Charakteristisch ist 
diejenige Leistung, die dem betr. Vertragstyp seine Eigenart verleiht und 
seine Unterscheidung von anderen Vertragstypen ermöglicht; idR die 
Leistung, für die Zahlung geschuldet wird. 

b) H schuldet M Zahlung für die Erstellung der Marktanalyse und des 
Gutachtens. Nach der Regelvermutung wären diese Leistungen 
charakteristisch für den Vertrag. Hier könnte sich aber eine andere Wertung 
daraus ergeben, dass die weiteren Elemente des Rahmenvertrages ebenso 
starkes Gewicht haben. Die Marktanalyse dient allein dem Zweck, ein 
Grundstück auszusuchen, das H von M pachten wird. Die Verpflichtung des 
H zur zukünftigen Pacht ist daher mindestens ebenso gewichtig wie die 
vorangehende Marktanalyse. Hinzu kommt die Verpflichtung des M, 
zukünftig Räumlichkeiten von H zu mieten. Die beiden letztgenannten 
Verpflichtungen sind als zukünftige Dauerschuldverhältnisse finanziell 
wertvoll für die jeweiligen Gläubiger und daher aus ihrer Sicht ebenso 
prägend für den Vertrag wie die anderen Leistungen. Die verschiedenen 
Elemente stehen deshalb nebeneinander unter dem Dach des 



Rahmenvertrages. Gerade diese Rahmenfunktion ist die entscheidende 
Eigenart des Vertrages, die ihn von anderen Verträgen abgrenzt. Darin sind 
aber – jedenfalls im vorliegenden Fall – beidseitige Leistungen enthalten; 
eine charakteristische Leistung ist nicht auszumachen. 
  

3. Da sich eine vertragscharakteristische Leistung nicht ermitteln lässt, unterliegt 
der Vertrag dem Recht des Staates, zu dem er die „engste Verbindung“ 
aufweist, Art. 4 IV. Dabei ist zu fragen, wo der Vertrag bei Würdigung aller 
Umstände seinen räumlichen Schwerpunkt hat. 
- Die noch zu schließenden Pacht- bzw. Mietverträge werden in den 

Niederlanden belegene Grundstücke zum Gegenstand haben.  
- Die Marktanalyse und das Kostengutachten müssen niederländische Sach- 

und Rechtsgegebenheiten berücksichtigen.  
- Der Vertrag wurde in den Niederlanden geschlossen. 
- Diese Umstände sprechen dafür, dass der räumliche Schwerpunkt des 

Vertrages in den Niederlanden liegt. 
Anm.: Nicht zulässig ist es, wenn Bearbeiter hier auf den früher einmal 

geschlossenen Vertrag abstellen, der schwedischem Recht unterlag. Für Art. 
4 IV ist allein der räumliche Schwerpunkt des Vertrages maßgeblich. Auch auf 
Art. 4 III kann nicht abgestellt werden, da dieser eine Anknüpfung nach Art, 4 I 
oder II voraussetzt. 

 

II. Rechtsfolge und Ergebnis: Nach Art. 4 IV Rom I-VO findet niederländisches Recht 
auf den Vertrag Anwendung (Sachnormverweisung, Art. 20 Rom I-VO). 

 


